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Beschlussvorschlag 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die anliegende 5. 
Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (Anlage 
1). 
 

Sachdarstellung 
 
Infolge landes- und bundesgesetzlicher Gestaltungsspielräume, aber auch von der 
Verwaltung festgestellter notwendiger Änderungsbedarfe soll die Hauptsatzung inhaltlich 
angepasst werden. Zudem wird der Bürgerschaftsbeschluss BV-P-ö/08/0220-01 vom 
27.04.2026 umgesetzt. Zur Verdeutlichung der einzelnen Änderungen ist die Synopse als 
Anlage 2 beigefügt. 
 
Den einzelnen Änderungen liegen folgende Begründungen und Erwägungen zu Grunde: 
 
Nr. 1: 
Aufgrund einer Anpassung in § 10 Eigenbetriebsverordnung M-V (EigVO M-V) an die 
Kommunalverfassung M-V (KV M-V) soll nunmehr ausdrücklich bestimmt werden, dass sich 
das Einvernehmen des Hauptausschusses zur Ausübung der personalrechtlichen 
Befugnisse nach § 38 Abs. 2 S. 5 KV M-V auch auf die Betriebsleitungen der Eigenbetriebe 
erstreckt. Damit wird lediglich die gleiche Rechtslage herbeigeführt, die bereits etwa für die 
Amtsleitungen gilt. 
 
Nr. 2: 
Die Änderung geht zurück auf den Bürgerschaftsbeschluss BV-P-ö/08/0220-01 vom 
27.04.2026. 
 
Nr. 3: 
Mit der derzeit geltenden KV M-V hat der Landesgesetzgeber einen erheblichen 
Gestaltungsspielraum geschaffen, wie Gemeinden ihre Formanforderungen ausgestalten 
können, insbesondere im Bereich des Vergaberechts. Von diesen Erleichterungen soll 
Gebrauch gemacht werden, um die verwaltungsinternen Verfahrensabläufe zu vereinfachen 
und zu beschleunigen. Prozesse sollen digitalisiert und Medienbrüche vermieden werden. 
Der vorgesehene Änderungsvorschlag wurde bereits der Rechtsaufsicht zur Stellungnahme 
übermittelt und im Ergebnis gebilligt. 



 
Zur Vereinfachung gegenüber der bisherigen Regelung ist vorgesehen, dass Verpflichtungs- 
und Vollmachtserklärungen bis zu einem Wert von 75.000 € (netto) nicht mehr das 
Dienstsiegel erfordern. Weiterhin wird die bisherige Differenzierung zu wiederkehrenden 
Leistungen sowie von geringwertigen Verträgen als nicht mehr sachgerecht angesehen, da 
sie in ihrer Anwendung fehleranfällig war. Diese Vereinheitlichung führt zu einer einfacheren 
Rechtsanwendung. 
 
Im Bereich der öffentlichen Aufträge und Konzessionen soll eine Vereinfachung dahingehend 
geschaffen werden, dass Verträge bis zu einem Wert von 5.000 € in Textform geschlossen 
werden dürfen. Dabei wird zum Schutz einerseits der Auftragswert dahingehend begrenzt 
und die Textform in ihrer Ausgestaltung näher konkretisiert, so dass insbesondere nicht eine 
einfache E-Mail für den Vertragsabschluss ausreichend ist. Der Landesgesetzgeber hat den 
Gemeinden zwar die Möglichkeit gegeben, im Bereich der Vergaben ohne jegliche 
Wertgrenzen die Textform für den Vertragsschluss ausreichen zu lassen. Dies wird von der 
Verwaltung jedoch als zu weitreichend erachtet. 
 
Sprachlich wird der Verweis auf die zulässige elektronische Form auf den ausreichenden 
Umfang gestrafft. 
 
Beispielhaft wird die Textform wie folgt umgesetzt: 

  
 
Nr. 4: 
Mit der Neuregelung soll Nr. 2 der BV-V/08/0302 flankiert werden, wonach dem 
Oberbürgermeister die Befugnis übertragen wird, im Rahmen des sog. Bau-Turbo die 
gemeindlichen Zustimmungserklärungen nach § 36a BauGB abzugeben. Mit dieser 
Übertragung wird sichergestellt, dass die Instrumente zur Beschleunigung und 
Vereinfachung des Wohnungsbaus in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zeitnah 
zur Anwendung kommen können. 
 
Nr. 5: 
Mit der vorgesehenen Erhöhung der Erheblichkeitsgrenze wird ein größerer haushalterischer 
Handlungsspielraum geschaffen. 
 
Nr. 6,7 und 8: 
Auf Hinweis der Rechtsaufsicht werden die genannten Rechtsgrundlagen angepasst. Eine 
inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden. 
 
Nr. 9, 10 und 11: 
Nach dem Ende der Wahlperiode für die Fraktionen besteht grundsätzlich eine Pflicht zur 
Rückzahlung nicht verbrauchter Geldmittel bzw. zur Rückgabe der werthaltigen Sachmittel. 
Die Rückgabepflicht entfällt, wenn die werthaltigen Sachmittel zum bilanziellen Wert abgelöst 
werden. Dieser Wert beträgt bei den meisten Vermögensgegenständen (Geringwertige 
Wirtschaftsgüter = GWG) in diesem Bereich 1,00 EUR. Eine Veräußerung zu diesem Preis 
widerspricht jedoch § 56 Abs. 4 Satz 2 KV M-V, wonach Vermögensgegenstände nur zu 
ihrem vollen Wert veräußert werden dürfen. Nach dem Grundsatz der Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit sollte deshalb auf den gemeinen Wert nach § 9 Abs. 2 BewG abgezielt 
werden. Dieser wird durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach 
der Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Dabei sind 
alle Umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichtigen, wohingegen ungewöhnliche 
oder persönliche Verhältnisse außer Acht zu lassen sind. 
 

Finanzielle Auswirkungen 



 
Finanzielle Auswirkungen  Ja  Nein 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen in Folgejahren  Ja  Nein 
 
 
 

Prüfauftrag an die Verwaltung   Ja  Nein 
 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 

Ja, positiv Ja, negativ Nein 
  x 

 
Begründung: 
 

 

Anlage/n 
 

1 Anlage 1 - 5. Änderungssatzung zur Hauptsatzung öffentlich  
2 Anlage 2 - Synopse zur 5. Änderung der Hauptsatzung öffentlich  

 



5. Änderungssatzung zur  

Hauptsatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 

 

Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-

Vorpommern in der zurzeit geltenden Fassung hat die Bürgerschaft der Universitäts- und 

Hansestadt Greifswald mit Beschluss … am 29.06.2026 folgende 5. Änderungssatzung zu 

der am 27.05.2024 beschlossenen Hauptsatzung, zuletzt geändert durch die 4. 

Änderungssatzung vom 02.03.2026, beschlossen. 

 

Artikel 1 

Inhaltliche Änderungen der Hauptsatzung 

1. In § 6 Abs. 6 werden nach „Bediensteten“ die Wörter: „sowie der 

Eigenbetriebsleiterinnen oder der Eigenbetriebsleiter“ ergänzt. 

 

2.  In § 7 Abs. 2 wird Satz 5 gestrichen. 

 

3.  § 10 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

 „Erklärungen der Stadt i. S. d. § 38 Abs. 6 KV M-V bis zu einer Wertgrenze von 75.000,- 

EUR (netto) können vom Oberbürgermeister oder von der Oberbürgermeisterin oder 

durch eine von ihm oder ihr beauftragte bedienstete Person allein, ohne Beidrückung 

des Dienstsiegels, in einfacher Schriftform ausgefertigt werden. Neben der Schriftform 

ist die elektronische Form nach Maßgabe des § 173a Abs. 1 S. 2 u. 3 KV M-V zulässig. 

Abweichend von S. 1 genügt für öffentliche Aufträge und Konzessionen bis 5.000 EUR 

(netto) – vorbehaltlich anderer Rechtsvorschriften – die elektronische Textform durch 

ein PDF-Dokument mit individueller Signatur, bestehend aus Namen, Datum und dem 

Wappen i. S. d. § 1 Abs.6. § 6 Abs. 4 S. 1 gilt bei wiederkehrenden Leistungen 

entsprechend. Bei Erklärungen der Stadt bis zu einer Wertgrenze von 500,- EUR (netto) 

kann ganz von den zuvor geregelten Formvorschriften abgesehen werden.“ 

 

4. In § 10 wird der Absatz 9 neu eingefügt: 

„Der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin entscheidet über die Erteilung 
oder Versagung der Zustimmung der Gemeinde nach § 36a BauGB für die §§ 31 Abs. 
3, 34 Abs. 3b und 246 BauGB.“ 

 

5. In § 14 Nr. 3 wird die Angabe „1 %“ ersetzt durch „2 %“.  

 

6.  In § 16 wird der Klammerzusatz im Titel wie folgt gefasst: 

 „(§ 27 Abs. 2 KV M-V, KomEntschVO M-V, EntschVO M-V)“ 



7. § 16 Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. Dem Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin wird eine monatliche 

pauschalierte Aufwandsentschädigung in Höhe von 115,- EUR auf Grundlage der 

jeweils geltenden Fassung des § 3 Abs. 1 

Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung M-V (KomEntschVO M-V) gewährt.“ 

  

8. § 16 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. Dem oder der Beigeordneten und zugleich 1. Stellvertreter oder 1. Stellvertreterin 

des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin wird eine monatliche 

pauschalierte Aufwandsentschädigung in Höhe von 60,- EUR auf Grundlage der jeweils 

geltenden Fassung des § 3 Abs. 2 KomEntschVO M-V gewährt.“ 

 

9. In § 17 Abs. 6 Satz 2 wird das Wort „bilanziellen“ durch „gemeinen“ ersetzt. 

 

10. In § 17 Abs. 6 Satz 8 wird das Wort „bilanziellen“ durch „gemeinen“ ersetzt. 

  

11. In § 17 Abs. 6 Satz 10 wird das Wort „bilanzielle“ durch „gemeine“ ersetzt. 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt zum …..2026 in Kraft.  

 

Greifswald, den  

 

 

 

Dr. Stefan Fassbinder  

Oberbürgermeister 

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- oder Formvorschriften verstoßen 

wurde, können diese entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V nach Ablauf 

eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehrgeltend gemacht 

werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- 

oder Bekanntmachungsvorschriften. 

              

Greifswald, den  

 



 

 

 

Dr. Stefan Fassbinder  

Oberbürgermeister 

 



Derzeit geltende Hauptsatzung 

4. Änderungssatzung 

5. Änderung der Hauptsatzung 

Stand, 05.06.2026 

§ 6  

Hauptausschuss  

(§§ 22 Abs. 2, Abs. 4; 23 Abs. 4, 35; 38 Abs. 6 KV M-V) 

§ 6  

Hauptausschuss  

(§§ 22 Abs. 2, Abs. 4; 23 Abs. 4, 35; 38 Abs. 6 KV M-V) 

6) Der Hauptausschuss entscheidet über das Einvernehmen nach § 38 

Abs. 2 S. 5 KV M-V zur Ausübung der Befugnisse des 

Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin als oberste 

Dienstbehörde über die ihm oder ihr oder dem oder der Beigeordneten 

unmittelbar nachgeordneten leitenden Bediensteten. 

6) Der Hauptausschuss entscheidet über das Einvernehmen nach § 38 Abs. 2 

S. 5 KV M-V zur Ausübung der Befugnisse des Oberbürgermeisters oder 

der Oberbürgermeisterin als oberste Dienstbehörde über die ihm oder ihr 

oder dem oder der Beigeordneten unmittelbar nachgeordneten leitenden 

Bediensteten sowie der Eigenbetriebsleiterinnen oder der 

Eigenbetriebsleiter. 

§ 7 Fachausschüsse  

(§ 36 KV M-V) 

2) Den vorstehenden Ausschüssen gehören – soweit nichts anderes 

bestimmt ist – jeweils 13 Mitglieder an. Sie setzen sich aus mindestens 

7 Mitgliedern der Bürgerschaft und höchstens 6 sachkundigen 

Einwohnern oder Einwohnerinnen zusammen. Stellt eine Fraktion oder 

Zählgemeinschaft mehr als ein Mitglied des Ausschusses, so muss die 

Besetzung mit mindestens der Hälfte an Bürgerschaftsmitgliedern 

erfolgen. Soweit hierdurch nicht die hinreichende Anzahl an 7 

Bürgerschaftsmitgliedern erreicht wird, entscheidet das Los, welche der 

übrigen Fraktionen oder Zählgemeinschaften den jeweiligen Ausschuss 

durch ein Bürgerschaftsmitglied zu besetzen haben, bis die hinreichende 

Anzahl erreicht ist. Als stellvertretende Ausschussmitglieder kann jede 

Wahlliste bis zu 3 weitere Personen und für den Fall, dass die Liste mehr 

als 3 Ausschussmitglieder stellt, mindestens in derselben Anzahl 

Stellvertreter oder Stellvertreterinnen benennen. Vertretungen von 

Mitgliedern der Bürgerschaft können nur durch andere Mitglieder der 

Bürgerschaft erfolgen. 

§ 7 Fachausschüsse  

(§ 36 KV M-V) 

2) Den vorstehenden Ausschüssen gehören – soweit nichts anderes 

bestimmt ist – jeweils 13 Mitglieder an. Sie setzen sich aus mindestens 7 

Mitgliedern der Bürgerschaft und höchstens 6 sachkundigen Einwohnern 

oder Einwohnerinnen zusammen. Stellt eine Fraktion oder 

Zählgemeinschaft mehr als ein Mitglied des Ausschusses, so muss die 

Besetzung mit mindestens der Hälfte an Bürgerschaftsmitgliedern 

erfolgen. Soweit hierdurch nicht die hinreichende Anzahl an 7 

Bürgerschaftsmitgliedern erreicht wird, entscheidet das Los, welche der 

übrigen Fraktionen oder Zählgemeinschaften den jeweiligen Ausschuss 

durch ein Bürgerschaftsmitglied zu besetzen haben, bis die hinreichende 

Anzahl erreicht ist. Als stellvertretende Ausschussmitglieder kann jede 

Wahlliste bis zu 3 weitere Personen und für den Fall, dass die Liste mehr 

als 3 Ausschussmitglieder stellt, mindestens in derselben Anzahl 

Stellvertreter oder Stellvertreterinnen benennen. 



§ 10  

Übertragung von Zuständigkeiten auf den Oberbürgermeister oder die 

Oberbürgermeisterin  

(§§ 38, 173 a KV M-V) 

§ 10  

Übertragung von Zuständigkeiten auf den Oberbürgermeister oder die 

Oberbürgermeisterin  

(§§ 38, 173 a KV M-V) 

3) Erklärungen der Stadt i. S. d. § 38 Abs. 6 KV M-V bis zu einer Wertgrenze 

von 75.000,- EUR (netto) können vom Oberbürgermeister oder von der 

Oberbürgermeisterin oder durch eine von ihm oder ihr beauftragte 

bedienstete Person allein ausgefertigt werden. Entsprechendes gilt beim 

Abschluss von Verträgen über wiederkehrende Leistungen bis zu einem 

Jahreswert von 50.000,- EUR (netto). Abweichend von den Sätzen 1 und 

2 können entsprechende Erklärungen der Stadt bis zu einer Wertgrenze 

von 10.000,- EUR (netto) und beim Abschluss von Verträgen über 

wiederkehrende Leistungen bis zu einem Jahreswert von 7.500,- EUR 

(netto) vom Oberbürgermeister oder von der Oberbürgermeisterin oder 

durch eine von ihm oder ihr beauftragte bedienstete Person allein unter 

Verzicht auf die Beidrückung des Dienstsiegels in einfacher Schriftform 

ausgefertigt werden. Bei Erklärungen der Stadt bis zu einer Wertgrenze 

von 500,- EUR (netto) kann ganz von der Schriftform abgesehen werden. 

Eine von anderen Rechtsvorschriften geforderte bestimmte Form bleibt 

von den vorstehenden Regelungen unberührt. Neben der Schriftform ist 

die elektronische Form zulässig. In elektronischer Form müssen diese 

Erklärungen mit einer dauerhaft überprüfbaren qualifizierten Signatur 

versehen sein. In diesem Fall entfallen sowohl die handschriftliche 

Unterzeichnung als auch die Beifügung des Dienstsiegels. 

3) Erklärungen der Stadt i. S. d. § 38 Abs. 6 KV M-V bis zu einer Wertgrenze 

von 75.000,- EUR (netto) können vom Oberbürgermeister oder von der 

Oberbürgermeisterin oder durch eine von ihm oder ihr beauftragte 

bedienstete Person allein, ohne Beidrückung des Dienstsiegels, in 

einfacher Schriftform ausgefertigt werden. Neben der Schriftform ist die 

elektronische Form nach Maßgabe des § 173a Abs. 1 S. 2 u. 3 KV M-V 

zulässig. Abweichend von S. 1 genügt für öffentliche Aufträge und 

Konzessionen bis 5.000 EUR (netto) – vorbehaltlich anderer 

Rechtsvorschriften – die elektronische Textform durch ein PDF-Dokument 

mit individueller Signatur, bestehend aus Namen, Datum und dem Wappen 

i. S. d. § 1 Abs.6. § 6 Abs. 4 S. 1 gilt bei wiederkehrenden Leistungen 

entsprechend. Bei Erklärungen der Stadt bis zu einer Wertgrenze von 500,- 

EUR (netto) kann ganz von den zuvor geregelten Formvorschriften 

abgesehen werden. 

 9) Der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin entscheidet über die 

Erteilung oder Versagung der Zustimmung der Gemeinde nach § 36a 

BauGB für die §§ 31 Abs. 3, 34 Abs. 3b und 246 BauGB. 

§ 14  

Erheblichkeitsgrenzen für Nachtragshaushaltssatzungen  

(§ 48 KV M-V) 

§ 14  

Erheblichkeitsgrenzen für Nachtragshaushaltssatzungen  

(§ 48 KV M-V) 



3. Geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V sind Investitionen 

oder Investitionsfördermaßnahmen, deren voraussichtliche 

Gesamtauszahlungen nicht mehr als 1 % des Gesamtbetrages der 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, wie in § 1 der Haushaltssatzung 

ausgewiesen, betragen. 

3. Geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V sind Investitionen oder 

Investitionsfördermaßnahmen, deren voraussichtliche 

Gesamtauszahlungen nicht mehr als 2 % des Gesamtbetrages der 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, wie in § 1 der Haushaltssatzung 

ausgewiesen, betragen. 

§ 16 Entschädigungen  

(§ 27 Abs. 2 KV M-V, EntschVO M-V) 

§ 16 Entschädigungen  

(§ 27 Abs. 2 KV M-V, KomEntschVO M-V, EntschVO M-V) 

1.  Dem Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin wird eine 

monatliche pauschalierte Aufwandsentschädigung in Höhe von 115,- 

EUR auf Grundlage der jeweils geltenden Fassung der §§ 3 ff. 

Entschädigungsverordnung (EntschVO) M-V gewährt. 

1. Dem Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin wird eine 

monatliche pauschalierte Aufwandsentschädigung in Höhe von 115,- EUR 

auf Grundlage der jeweils geltenden Fassung des § 3 Abs. 1 

Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung M-V (KomEntschVO M-V) 

gewährt. 

2. Dem oder der Beigeordneten und zugleich 1. Stellvertreter oder 1. 

Stellvertreterin des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin 

wird eine monatliche pauschalierte Aufwandsentschädigung in Höhe von 

60,- EUR auf Grundlage der jeweils geltenden Fassung der §§ 3 ff. 

EntschVO M-V gewährt. 

2. Dem oder der Beigeordneten und zugleich 1. Stellvertreter oder 1. 

Stellvertreterin des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin wird 

eine monatliche pauschalierte Aufwandsentschädigung in Höhe von 60,- 

EUR auf Grundlage der jeweils geltenden Fassung des § 3 Abs. 2 

KomEntschVO M-V gewährt. 

§ 17 

Fraktionszuwendungen 

§ 17 

Fraktionszuwendungen 

6) Jede Fraktion hat eine Inventarliste über alle als bzw. aus Zuwendungen 

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald an die Fraktionen zur 

Verfügung gestellten oder beschafften Sachmittel zu führen, welche zum 

Ende eines jeden Kalenderjahres bei der Kanzlei der Bürgerschaft 

einzureichen ist. Ebenfalls ist diese zwei Monate vor dem Ende der 

Wahlperiode (Zeitpunkt der konstituierenden Sitzung) bei der Kanzlei der 

Bürgerschaft zur Bestimmung der bilanziellen Werte einzureichen. 

Sollten nach der Abgabe der Inventarliste weitere Anschaffungen getätigt 

werden, ist die Kanzlei der Bürgerschaft unverzüglich darüber zu 

informieren. Sollten während einer Wahlperiode angeschaffte Sachmittel 

6) Jede Fraktion hat eine Inventarliste über alle als bzw. aus Zuwendungen 

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald an die Fraktionen zur 

Verfügung gestellten oder beschafften Sachmittel zu führen, welche zum 

Ende eines jeden Kalenderjahres bei der Kanzlei der Bürgerschaft 

einzureichen ist. Ebenfalls ist diese zwei Monate vor dem Ende der 

Wahlperiode (Zeitpunkt der konstituierenden Sitzung) bei der Kanzlei der 

Bürgerschaft zur Bestimmung der gemeinen Werte einzureichen. Sollten 

nach der Abgabe der Inventarliste weitere Anschaffungen getätigt werden, 

ist die Kanzlei der Bürgerschaft unverzüglich darüber zu informieren. 

Sollten während einer Wahlperiode angeschaffte Sachmittel nicht mehr 



nicht mehr nutzbar sein, ist die Entsorgung dieser vorher rechtzeitig bei 

der Kanzlei der Bürgerschaft anzuzeigen. Alle als bzw. aus Zuwendungen 

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald an die Fraktionen zur 

Verfügung gestellten oder beschafften Sachmittel sind zu dem Zeitpunkt, 

zu dem eine Fraktion in Liquidation geht, aktenkundig mit einem 

Übergabe-Übernahme-Protokoll an die Kanzlei der Bürgerschaft 

zurückzugeben, soweit sie nicht während der laufenden Fraktionsarbeit 

verbraucht worden sind. Hierbei ist die landeseinheitliche 

Abschreibungstabelle anzuwenden. Die Frist für die Rückzahlung nicht 

verbrauchter Geldmittel bzw. für die Rückgabe der werthaltigen 

Sachmittel beträgt 3 Monate nach der Auflösung der Fraktion. Die 

Rückgabepflicht entfällt, soweit die werthaltigen Sachmittel von der 

Fraktion zum bilanziellen Wert abgelöst werden. Für die Übernahme der 

Sachmittel durch eine andere oder neue Fraktion ist dies seitens der 

Fraktion bei der Kanzlei der Bürgerschaft vor der konstituierenden 

Sitzung der Bürgerschaft anzuzeigen. Der von der Verwaltung bestimmte 

bilanziellen Wert der jeweiligen Sachmittel wird von den zur Verfügung zu 

stellenden Fraktionssachmitteln abgezogen. Für die Übergabe ist ein 

Übergabe-Übernahme-Protokoll anzufertigen. Eine Ablösung von 

Sachmitteln während der Wahlperiode ist nicht möglich. 

nutzbar sein, ist die Entsorgung dieser vorher rechtzeitig bei der Kanzlei 

der Bürgerschaft anzuzeigen. Alle als bzw. aus Zuwendungen der 

Universitäts- und Hansestadt Greifswald an die Fraktionen zur Verfügung 

gestellten oder beschafften Sachmittel sind zu dem Zeitpunkt, zu dem eine 

Fraktion in Liquidation geht, aktenkundig mit einem Übergabe-Übernahme-

Protokoll an die Kanzlei der Bürgerschaft zurückzugeben, soweit sie nicht 

während der laufenden Fraktionsarbeit verbraucht worden sind. Hierbei ist 

die landeseinheitliche Abschreibungstabelle anzuwenden. Die Frist für die 

Rückzahlung nicht verbrauchter Geldmittel bzw. für die Rückgabe der 

werthaltigen Sachmittel beträgt 3 Monate nach der Auflösung der Fraktion. 

Die Rückgabepflicht entfällt, soweit die werthaltigen Sachmittel von der 

Fraktion zum gemeinen Wert abgelöst werden. Für die Übernahme der 

Sachmittel durch eine andere oder neue Fraktion ist dies seitens der 

Fraktion bei der Kanzlei der Bürgerschaft vor der konstituierenden Sitzung 

der Bürgerschaft anzuzeigen. Der von der Verwaltung bestimmte gemeine 

Wert der jeweiligen Sachmittel wird von den zur Verfügung zu stellenden 

Fraktionssachmitteln abgezogen. Für die Übergabe ist ein Übergabe-

Übernahme-Protokoll anzufertigen. Eine Ablösung von Sachmitteln 

während der Wahlperiode ist nicht möglich. 
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